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Hinweise zum Pflanzenbau

Schmalblättrige (Blaue) Lupine
Lupinus angustifolius L.

Allgemeines

Lupinen (Lupinus) gehören zur Familie 

der Fabaceae, also zu den Hülsenfrüchten. Die 

Vorteile der Hülsenfrüchte liegen in den bo-

denverbessernden Effekten für Nachfrüchte 

und in der Luftstickstofffixierung. Deshalb ist 

eine Stickstoffdüngung bei Lupinen nicht not-

wendig. Angebaut werden sie in Deutschland 

als Sommerform. Es gibt bitterstoffarme Sorten, 

sogenannte Süßlupinen, die einen Alkaloidge-

halt von weniger als 0,05 % im Korn haben.(3)

Man unterscheidet zwischen den Arten der 

Weißen (Lupinus albus L.), Gelben (Lupinus 
luteus L.) und Blauen oder Schmalblättrigen 

(Lupinus angustifolius L.) Lupine. Eine weitere 

Art, die Anden-Lupine (Lupinus mutabilis), ist 
zwar an kühle Standorte gut angepasst, besitzt 

aber einen sehr hohen Bitterstoffgehalt. (11) 

Die Lupinenarten unterscheiden sich sowohl 

in den Ansprüchen an Boden, Klima und in 

der Anbautechnik als auch in der Qualität des 

Erntegutes und der Krankheitsanfälligkeit. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 

Blauen Lupine, da sie sich durch eine gerin-

gere Anfälligkeit gegenüber der Pilzkrankheit 

Anthraknose von den anderen Arten abhebt. 

Deshalb gelten diese Anbauhinweise nur für die 

Blaue Lupine. Die Erträge der Blauen Lupine 

liegen zwischen 20 und 40 dt/ha.(1)(2)

Standortansprüche 

Die Blaue Lupine ist für alle Klimalagen 

Deutschlands geeignet und kann auch in Ge-

bieten mit kurzer Vegetationszeit angebaut 

Hülsen der Lupine  Foto: Stefanie Michelsburg/LTZ

http://www.ltz-augustenberg.de
http://www.ltz-augustenberg.de
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werden, wie z.B. in Vorgebirgslagen. Die Vege-

tationsdauer beträgt 120 bis 150 Tage. Die 

Blaue Lupine bevorzugt leichte Böden, wie 

Sande oder sandige Lehme mit pH-Werten von 

5,0–6,8. Die Blaue Lupine ist kalkverträglicher 

als die Gelbe Lupine. Staunasse Böden kom-

men für den Lupinenanbau nicht in Frage.(3) 

Sie ist im Frühjahr nur gering frostempfindlich, 

Schäden an der Pflanze entstehen bei Tempe-

raturen unter -6 °C.(7) 

Für Lupinen gelten in Wasserschutzgebieten 

Anbaueinschränkungen (siehe S. 10).

Anbau

FruchtFolge

Lupinen sind selbstunverträglich und eine 

mindestens 4–5-jährige Anbaupause zu Lu-

pinen und anderen Leguminosen, auch zu 

kleinkörnigen Leguminosen und Kleegras ist 

einzuhalten.(2)(3)

Lupinen sind gute Vorfrüchte, da sie die 

Fähigkeit besitzen, Luftstickstoff zu fixieren, 

die Phosphatverfügbarkeit im Boden verbes-

sern und durch ihr kräftiges, weit verzweigtes 

Wurzelsystem mit Pfahlwurzel zur Struktur-

verbesserung des Bodens beitragen. Günstige 

Nachfrüchte sind Wintergetreidearten, da 

sie die angesammelten Nährstoffe am ef-

fektivsten nutzen.(3) Falls den Lupinen eine 

Sommerung folgt, ist ein (Winter-) Zwischen-

fruchtanbau zur Stickstoffkonservierung und 

Vermeidung von Auswaschungsverlusten zu 

empfehlen. Wenn der Lupinenanbau als Öko-

logische Vorrangfläche anerkannt werden soll, 

ist als Nachfrucht eine Winterung oder eine 

Winterzwischenfrucht vor einer Sommerung 

vorgeschrieben.

Lupine während der Blüte Foto: Stefanie Michelsburg/LTZ
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und den Mähdrusch erschwert.(3) Verzweigte 

Sorten sind zum Beispiel Boregine, Borlu und 

Probor. Zu den endständigen Sorten zählen 

Boruta und Haags Blaue.(4)

Blaue Lupinen blühen ab Anfang Juni. Die 

Blühdauer beträgt 18–20 Tage.(5)

In Abb. 1 sind die Durchschnittserträge 

der Blauen Lupine aus Versuchen des LTZ 

Augustenberg dargestellt. 

AussAAt

Der Saatzeitpunkt sollte so früh wie 

möglich sein. Um das Ertragspotential auszu-

schöpfen, sollte bis Mitte April gedrillt werden. 

Wuchstypen und AnbAuFormen

Die determinierte Form hat einen end-

ständigen Blütenstand, sie ist in der Regel 

standfester und reift gleichmäßiger und frü-

her ab. Ein Nachteil ist jedoch der geringere 

Ertrag und die geringere Konkurrenzkraft 

gegen Beikräuter im Vergleich zur verzweig-

ten Form. Verzweigte Formen eignen sich für 

leichte Standorte mit unregelmäßiger Wasser-

versorgung, da diese durch Nebentriebbildung, 

welche den Ertragsverlust des Haupttriebes 

kompensieren können, oft ausgeglichen wer-

den kann.(3) Bei besserer Wasserversorgung 

oder in feuchten Jahren bilden Verzweigungs-

typen allerdings fortdauernd Nebentriebe, was 

dann die gleichmäßige Abreife des Bestandes 

Abb. 1:  Durchschnittserträge der Blauen Lupine, Versuche am LTZ Augustenberg, Versuchsstation 
Rheinstetten 2012–2014 
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Die Aussaatstärken betragen bei endständigen 

Formen 100–120 keimfähige Körner/m2 und 

bei verzweigten Formen 90–100 keimfähige 

Körner/m2. In ökologisch wirtschaftenden 

Betrieben sind es bei den endständigen Sor-

ten zwischen 120 und 140 Körner/m2, um 

eine bessere Unkrautunterdrückung zu ge-

währleisten. In Anbaugebieten mit hohen 

Sommerniederschlägen oder insgesamt besse-

rer Wasserversorgung haben sich endständige 

Sorten bewährt.(2) 

Um einem Anthraknosebefall vorzubeugen, 

ist grundsätzlich gebeiztes und zertifiziertes 

Saatgut zu verwenden. Im ökologischen Land-

bau sind auch anthraknosefreie zertifizierte 

Saatgutpartien verfügbar.(2) Lupinen werden 

2–3 cm tief gesät mit einem Reihenabstand 

wie bei Getreide. Größere Reihenweiten kom-

men im ökologischen Landbau in Frage, wenn 

der Einsatz einer mechanischen Hacke vorge-

sehen ist.(3)

Anwalzen nach der Saat verbessert Boden-

schluss und Keimwasserversorgung, wodurch 

eine zügige Keimung gefördert wird.(15)

Eine Impfung des Saatgutes mit einem Bra-
dyrhizobium-lupini-Präparat empfiehlt sich auf 

Flächen, auf denen Lupinen noch nie oder über 

einen längeren Zeitraum nicht mehr angebaut 

wurden. Es stehen verschiedene Präparate zur 

Verfügung.(3)

düngung

Der Nährstoffbedarf beträgt bei einem 

Korn ertrag von 30 dt/ha für die Gesamtpflan-

ze 52 kg/ha P
2
O

5
 und 99 kg/ha K

2
O. Über die 

Körner werden bei 30 dt/ha 42 kg P
2
O

5
 und 

50 kg K
2
O abgefahren. Eine Kalkung zu Lupi-

nen ist zu unterlassen, da bei pH-Werten über 

6,5 deutliche Ertragsausfälle auftreten. Mine-

ralische und organische Stickstoffdüngung ist 

nicht notwendig, da die Lupine Stickstoff aus 

der Luft fixiert. Die Fixierleistung der Lupine 

wird in der Literatur mit stark schwankenden 

Werten von 20–327 kg N/ha angegeben.(6) (8) (9) (10)

Mikronährstoffe sind für eine gute Ent-

wicklung der Lupinenbestände notwendig, 

insbesondere Bor und Molybdän. In der Re-

gel reichen aber die natürlichen Vorräte im 

Boden aus.(3)(8)

ernte

Geerntet wird, wenn ca. 95 % der Hülsen 

und Stängel braun sind. Überreife Bestände 

sind zu vermeiden, um Kornausfälle zu mini-

mieren. Um Platzverluste zu vermeiden, sollte 

in den Nacht- und Vormittagsstunden gedro-

schen werden.(2) Die optimale Erntefeuchte 

der Körner beträgt 13–16 %. 

Bei den Einstellungen des Mähdreschers 

sollte folgendes beachtet werden: Dreschtrom-
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meldrehzahl auf niedrigste Einstellung 

reduzieren, Dreschkorb möglichst weit öff-

nen und die Einstellung des Windes muss 

auf hohe Leistung abzielen, um eine schnelle 

Abtrennung des Strohs zu erreichen. 

Für die Lagerung darf die Kornfeuchte 

nicht mehr als 14 % betragen. Bei höheren 

Kornfeuchten ist eine schonende Trocknung 

mit maximal 35 °C nötig, um Schädigungen 

der Samen (Schalenrisse) zu vermeiden.(3) (15)

Pflanzenschutz

beikrAutregulierung

In ökologisch wirtschaftenden Betrieben 

sind alle Maßnahmen auf eine mechanische 

Unkrautregulierung auszurichten. Die Frucht-

folgegestaltung und die gezielte Auswahl des 

Feldes sind die wichtigsten Möglichkeiten der 

nicht-chemischen Unkrautregulierung. 

Als Vorfrucht sollte Getreide gewählt und 

stark verunkrautete Schläge gemieden werden, 

da die Lupine eine geringe Konkurrenzkraft 

gegenüber Unkräutern besitzt. Besonders Schlä-

ge mit Wurzelunkräutern sind zu meiden!(3) 

Empfohlen wird, vor dem Auflaufen und 

ab einer Wuchshöhe von 4 cm der Lupine zu 

striegeln. Um die Lupinenpflanzen zu schonen, 

sollte dieser Arbeitsgang bei sonnigem Wetter 

in den Mittagsstunden durchgeführt werden.(2) 

Zur chemischen Unkrautregulierung ist in Tab. 

1 eine Auswahl an zugelassenen Herbiziden 

zusammengestellt.

tab. 1:  pflanzenschutzmittel zur bekämpfung von ungräsern und breitblättrigen 
samenunkräutern
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besondere 
hinweise

Anwendung nach der saat bis Vorauflauf
Boxer 4,0–5,0 + - - +(+) ++ ++ ++ + - ++ + - ++ Feines Saatbett
Stomp Aqua 2,6–4,4 + - (+) + ++ ++ +(+) ++ + (+) (+) ++ ++ Mindestsaattiefe 5 cm
Anwendung im nachauflauf

Fusilade MAX 1,0 ++ ++ ++ ++ - - - - - - - - -

Ungräser im 2- bis 
4-Blattstadium. 
Optimale Wirkung bei 
wüchsiger Witterung. 
Gegen Quecke 2,0 l/ha
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bekämpFung Von tierischen 

schädlingen

Der Große Lupinenblattrandkäfer (Sitona 
gressorius) tritt in den Lupinenhauptanbaugebie-

ten, wie zum Beispiel Brandenburg, teilweise 

massenhaft auf. Die Fraßschäden sind zacken-

förmig an den Blatträndern oder ganze Blätter 

können durchgebissen sein. Besonders bei 

Jungpflanzen ist dies von Bedeutung. Zu ei-

nem späteren Zeitpunkt schädigen die Larven 

durch Fraß an den Wurzelknöllchen die Pflan-

zen. Bei starkem Befall (5-10 Käfer/m²) ist eine 

Insektizidbehandlung sinnvoll (siehe Tab. 3).(17) 

Kaninchen, Hasen und Rehe können an 

bitterstoffarmen Lupinen erhebliche Schäden 

verursachen.(3)

krAnkheiten(3)

Einer der wichtigsten Schaderreger ist die 

Anthraknose. Die Anthraknose wird durch die 

Pilzart Colletotrichum lupini verursacht. Der Pilz 

wird durch warme Witterung gefördert und 

kann erhebliche Ertragsausfälle zur Folge ha-

ben. Die Blaue Lupine ist im Vergleich zu den 

anderen Lupinenarten am wenigsten anfällig. 

Die Verbreitung der Anthraknose erfolgt meist 

mittel Aufwandmenge Anz. max. Anwendungen bienengefährdung besondere hinweise

Folicur 1,0 l/ha 2 B 4 Wartezeit: F
Ortiva 1,0 l/ha 2 B 4 Wartezeit: 35 Tage

tab. 2:  mittel zur bekämpfung von colletotrichum (Anthraknose)

Colletotrichum an Lupinenblatt Foto: Jan Hinrichs-Berger/LTZ
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durch die Verwendung von gesundem Saat-

gut. Außerdem wird auf Fusarium-Toleranz 

gezüchtet. Andere Pilzkrankheiten, die in Lu-

pinen auftreten können, sind Grauschimmel 

und Mehltau. (17) Zugelassene Fungizide sind 

Tab. 2 zu entnehmen.

In trockenen Jahren können Virosen 

auftreten, die auf den Befall mit Bohnengelbmo-

saik- und Gurkenmosaik-Virus zurückzuführen 

sind. Verringert werden können diese durch die 

Verwendung von virusfreiem Saatgut, optimalen 

Anbaubedingungen und die Bekämpfung von 

Blattläusen, die die Viren übertragen.

VerWertung(1)

Durch den hohen Eiweißgehalt von etwa 

34 % der Korntrockenmasse eignen sich die 

Samen der Blauen Lupine gut zur Proteiner-

gänzung in Futtermitteln für Monogastrier 

und Wiederkäuer. Lupinen enthalten im Ver-

gleich zu Ackerbohnen und Futtererbsen nur 

relativ geringe Stärkemengen, der Fett- und 

Proteingehalt ist aber deutlich höher. In der 

über das Saatgut. Daher sollte ausschließlich 

gebeiztes und zertifiziertes Saatgut verwendet 

und kein Nachbau durchgeführt werden. Im 

ökologischen Landbau wird eine befallsredu-

zierende Wirkung durch die Anwendung einer 

Heißwasserbeize erzielt. Zudem kann auch 

eine Überlagerung des Saatgutes über einen 

Zeitraum von mehr als 2 Jahren diesen Effekt 

erzielen. (17) Symptome für Anthraknose sind 

verdrehte Stängel mit braunen Flecken und 

Einschnürungen, abgeknickte Blattstiele und 

welke Blätter, außerdem typische Brennflecken 

an den Hülsen, die deformiert und verkrümmt 

sind. Der Pilz kann auch mechanisch von Feld 

zu Feld übertragen werden. Die Lupinenwelke 

ist von großer Bedeutung. Sie wird durch den 

Pilz Fusarium oxysporum hervorgerufen und tritt 

ab Ende Juni auf. Symptome sind das Welken 

der Blätter und später der gesamten Pflanze 

bei gleichzeitiger Verbräunung der Leitungs-

bahnen. Der Pilz überdauert in Saatgut und 

Boden und ist neben Rhizoctonia, Pythium und 

Pleiocheta eine typische Fruchtfolgekrankheit. 

Bekämpft werden können diese Krankheiten 

durch die Einhaltung von Anbaupausen und 

tab. 3: pflanzenschutzmittel zur bekämpfung tierischer schädlinge

mittel
(Beispiele)

Wirkungsbereich 
(Aufwandmenge)

Anz. max.  
Anwendungen

bienen
gefährdung

besondere  
hinweise

Saugende 
Insekten

Beißende 
Insekten

Karate Zeon 0,075 l/ha 0,075 l/ha 2 B 4 Wartezeit: 7 Tage

Lambda WG
Trafo WG

0,15 kg/ha 0,15 kg/ha 2 B 4 Wartezeit: 7 Tage
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tab. 4: empfohlene Anteile (%) von lupinen in der schweine und geflügelfütterung sowie 
empfohlene tagesrationen für Wiederkäuer

Anteil blaue lupine in %
Ferkel (abgesetzt) bis 5 %

mastschweine bis 20 %
sauen bis 20 % tragend, bis 15 % säugend
broiler/mastküken bis 20 %
legehennen bis 20 %
milchkühe 3,0–4,0 kg je Tag und Tier
Jungrinder ab 4. monat 0,2–1,2 kg je Tag und Tier
mastbullen 1,0–2,5 kg je Tag und Tier
mutterschafe/milchschafe 0,4         kg je Tag und Tier

tab. 5: ersatzkostenwerte (euro/dt) für blaue lupinen in der schweinefütterung; orientiert an 
mJ me und lysin (berechnung nach methode lÖhr)(13)(14)

Verkaufspreis 
Futtergerste (euro/dt)

einkaufspreis sojaextraktionsschrot (euro/dt)

30 35 40 45

10 20,2 22,7 25,3 27,8
12 21,2 23,8 26,3 28,8
14 22,2 24,8 27,3 29,8
16 23,3 25,8 28,3 30,8
18 24,3 26,8 29,3 31,8

tab. 6:  ersatzkostenwerte (euro/dt) für blaue lupinen in der milchviehfütterung; orientiert an 
mJ nel und Xp (berechnung nach methode lÖhr)(13)(14)

Verkaufspreis 
Futtergerste (euro/dt)

einkaufspreis sojaextraktionsschrot (euro/dt)

30 35 40 45

10 24,4 27,8 31,2 34,7
12 25,1 28,6 32 35,4
14 25,9 29,3 32,7 36,2
16 26,6 30 33,5 36,9
18 27,4 30,8 34,3 37,7
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Wiederkäuerfütterung zählen Lupinensamen 

zu den energiereichsten Futtermitteln über-

haupt. Bei Monogastriern ist auf den relativ 

hohen Rohfaseranteil hinzuweisen, der zu 

einem hohen Anteil aus Nicht-Stärke-Polysac-

chariden besteht. Diese können von Schweinen 

nur bakteriell im Dickdarm abgebaut werden, 

was zu Blähungen führen kann. Deshalb gibt 

es bei der Fütterung Obergrenzen. Der Was-

sergehalt der Lupinen darf bei der Einlagerung 

maximal 14 % betragen. Bei höheren Wasser-

gehalten ist neben der Trocknung auch eine 

Feuchtkonservierung mit organischen Säuren 

(z.B. Propionsäure) möglich.

Die in Futtermischungen für verschiedene 

Tierarten empfohlenen Lupinenanteile sind 

Tab. 4 zu entnehmen. Ersatzkostenwerte für 

Blaue Lupinen in der Schweine- und Rinder-

fütterung sind in Tab. 5 und 6 aufgeführt.(1)

Lupinen sind auch für den menschlichen 

Verzehr geeignet, in den Mittelmeerländern 

und Südamerika werden sie seit mehr als 2.000 

Jahren als Grundnahrungsmittel geschätzt. 

Der Alkaloidgehalt sollte dabei 0,02 % nicht 

überschreiten. Die Lupinen können vielfältig 

eingesetzt werden, z.B. als Körner in gekoch-

ten Speisen oder als Mehl zur Herstellung von 

Backwaren, Süßspeisen, Lupinenmilch, -tofu, 

-miso oder -mayonnaise.(3)

Regelungen zum Wasserschutz

Aufgrund der stickstoffbindenden Eigen-

schaft befinden sich nach der Ernte noch zu 

berücksichtigende Mengen an Stickstoff in 

den Ernterückständen (Wurzeln, Blätter und 

Stängel). Bei der Zersetzung des organischen 

Materials entsteht Nitrat und kann mit dem 

Sickerwasser ins Grundwasser ausgewaschen 

werden. Bodenproben, die im Herbst in den 

Wasserschutzgebieten gezogen wurden, zei-

gen nach Lupinen relativ hohe Nitratgehalte 

(Tab.  7)(6). Deshalb ist gemäß Schutzgebiets- 

und Ausgleichsverordnung (SchALVO § 5, 

Abs. 4) in den Wasserschutzgebieten mit 

erhöhter Nitratbelastung (Problem- und Sa-

nierungsgebiete) nach Lupinen eine winterharte 

Zwischenfrucht einzusäen, die frühestens ab 

1.  Februar des Folgejahres eingearbeitet werden 

darf. Nach SchALVO dürfen diese Zwischen-

früchte auch genutzt werden. Als Winterung 

tab. 7:  herbstnitratngehalte nach leguminosen (ltZ, schAlVodaten 2013−2016, 
mittelwerte für bodenprofil 0−90 cm)

herbstnitrat
gehalt kleegras sojabohnen linsen klee süßlupinen Ackerbohnen erbsen

kg n/ha 18 33 36 35 53 56 63



10

darf nur Raps in Mulch- oder Direktsaat nach-

gebaut werden. Aufgrund der Stickstoffmengen, 

die Lupinen hinterlassen, gilt generell auch au-

ßerhalb von Wasserschutzgebieten, dass kein 

zusätzlicher Stickstoffdüngebedarf im Herbst 

zur Folgekultur besteht. Auch zu Winterraps 

und Zwischenfrüchten widerspricht daher 

eine Andüngung im Herbst der guten fachli-

chen Praxis. Zur Düngebedarfsermittlung im 

Frühjahr zur Nachfrucht ist in Problem- und 

Sanierungsgebieten der im Boden vorhande-

ne, pflanzenverfügbare Stickstoff (N
min

-Wert) 

zu berücksichtigen.

Förderung des Anbaus durch 
FAKT und Greening

FÖrderung über FAkt

Der Anbau von Leguminosen kann im 

Förderprogramm FAKT (Förderprogramm für 

Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) des 

Landes Baden-Württemberg über die Maßnah-

me A1 „Fruchtartendiversifizierung“ gefördert 

werden. Bei dieser Maßnahme wird der Anbau 

von jährlich mindestens fünf verschiedenen 

Kulturen auf der Ackerfläche gefordert. Die 

jeweiligen Kulturen oder Kulturgruppen müs-

sen mindestens 10 % und dürfen maximal 30 %  

der Ackerfläche ausmachen. Getreide darf max. 

2/3 der Ackerfläche einnehmen (bei Gemengen 

aus Gräsern und Leguminosen als Hauptfrucht 

max. 40 %). Leguminosen müssen auf mind. 

10 % der Ackerfläche angebaut werden. Dieser 

Mindestanteil kann als Reinsaat oder Gemenge 

erbracht werden (Bsp. Leguminosen-Stütz-

frucht-Gemenge oder Kleegrasmischungen). 

Nach Leguminosen muss eine über Winter 

vorhandene Folgekultur stehen. Diese Maß-

nahme wird mit 75 Euro pro Hektar gefördert. 

Ökobetriebe sind von der FAKT A1-Förderung 

ausgeschlossen. 

Leguminosenanbau im Rahmen 
des Greening

Im Rahmen des Greening ist der An-

bau zu diversifizieren und Maßnahmen zur 

Anerkennung Ökologischer Vorrangflächen 

(ÖVF) umzusetzen. Die ÖVF müssen 5  % der 

Ackerfläche ausmachen. Der Lupinenanbau 

wird als ÖVF anerkannt, wobei der Anbau 

stickstofffixierender Pflanzen seit 2018 mit ei-

nem Faktor von 1,0 angerechnet wird. Neben 

Reinsaaten sind Gemenge erlaubt. Mischun-

gen von stickstoffbindenden Pflanzen und 

anderen Pflanzen sind eingeschlossen, sofern 

die stickstoffbindenden Pflanzenarten im 

Gemenge vorherrschen. (16) Nach Lupinen 

muss eine Winterung oder eine über Winter 

vorhandene Zwischenfrucht folgen. Düngung 

nach guter fachlicher Praxis ist bei Legumi-

nosenanbau im Rahmen der ÖVF erlaubt. 

Pflanzenschutzmittel sind auf ÖVF im An-
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tragsjahr bis nach der Ernte ab 2018 verboten. 

Reine Leguminosenbestände, die nach der 

FAKT-Maßnahme A1 gefördert werden (siehe 

oben), sind auch als ÖVF anrechenbar. Nach 

EU-Recht müssen die stickstoffbindenden 

Pflanzen auf der ÖVF während der Vegeta-

tionsperiode auf der Fläche vorhanden sein. 

Dies bedeutet für großkörnige Leguminosen 

(Sojabohne, Linse, Lupinen, Gartenbohnen 

und Ackerbohnen), dass sie sich im Antrags-

jahr mindestens während der Zeit vom 15. 

Mai bis zum 15. August auf der Fläche be-

finden. Abweichend von dieser Grundregel 

gilt aber Folgendes: Tritt die Erntereife der 

Früchte oder Körner vor dem 15. August ein, 

darf die Ernte vor dem 15. August erfolgen, 

wenn der Betriebsinhaber die Ernte spätes-

tens drei Tage vor deren Beginn der Unteren 

Landwirtschaftsbehörde anzeigt.
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